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Antrag 
 
der Fraktion der PIRATEN 
 
 
Datenschutzkultur an Schulen verbessern! 
 
 
I. Sachverhalt 
 
Durch die Entwicklungen und den allgegenwärtigen Einsatz netzbasierter Informationstech-
nologien ist die Bedeutung von Fragen des Datenschutzes und der informationellen Selbst-
bestimmung gestiegen. Die Schulen sind dabei in zweierlei Hinsicht gefordert.  
 
Zum einen sollen sie die Kinder und Jugendlichen auf ein Leben in der vernetzten Medien-
gesellschaft vorbereiten. Die 82. Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und 
der Länder hat hierzu festgestellt: „Digitale Aufklärung und Erziehung zum Datenschutz be-
stimmen letztlich auch über den Stellenwert, den Privatsphäre und Persönlichkeitsrecht und 
damit Menschenwürde und Demokratie künftig in der internetgeprägten Gesellschaft insge-
samt haben werden.“ Deshalb sind Fragen des Datenschutzes, der Datensicherheit und der 
Datensparsamkeit, sowie des verantwortlichen Umgangs mit personenbezogenen Daten ein 
wesentlicher Bestandteil einer zeitgemäßen Medienbildung.  
 
Zum anderen stellen der Einsatz digitaler Medien bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten und die Anwendung lernförderlicher IT auch die Schulen selbst vor neue Fragen zum 
rechtskonformen Umgang mit personenbezogenen Daten. Als öffentliche Stellen, die perso-
nenbezogene Daten verarbeiten, sind auch die Schulen zur Bestellung behördlicher Daten-
schutzbeauftragte gemäß § 32 a DSG NW verpflichtet. Derzeit bestellt das jeweilige Schul-
amt für die Schulen in kommunaler und staatlicher Trägerschaft im Schulamtsbezirk eine 
Person, welche die Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten wahrnimmt. (VO-
DV II, § 1 (6)) Diese Aufgaben übernimmt meist eine Lehrkraft einer Schule, die hierfür eine 
Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung erhält. Eine Folge dieser Regelung ist es, dass die 
Datenschutzbeauftragten vielen Schulen unbekannt sind. So kann auch die Beratung und 
Unterstützung der Schulleitungen und Schulen in Fragen des Datenschutzes nicht im erfor-
derlichen Maße gewährleistet und an allen Schulen das Bewusstsein für wesentliche schul-
datenschutzrechtliche Anforderungen geschärft werden. In anderen Bundesländern, wie bei-
spielsweise Hessen und Bayern, werden behördliche Datenschutzbeauftragte auch an ein-
zelnen Schulen oder gemeinsam für einige Schulen bestellt. 
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II. Der Landtag stellt fest: 
 
Der steigenden Bedeutung des Datenschutzes ist an nordrhein-westfälischen Schulen 
Rechnung zu tragen.  
 
 
II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 

 Konzepte zur verbindlichen Verankerung des Themas Datenschutz in den schuli-
schen Lehrpläne zu entwickeln und dem Landtag vorzulegen. 
 

 die Bestellung von behördlichen Datenschutzbeauftragten auch für einzelne öffentli-
che Schulen zu ermöglichen, bzw. für einige Schulen gemeinsam, sofern dadurch die 
Erfüllung der Aufgaben nicht beeinträchtigt wird. 
 

 hierfür Qualifizierungsangebote auszubauen, die neben den Aufgaben als behördli-
cher Datenschutzbeauftragter auch auf die Beratung von Schülerinnen und Schülern 
sowie Eltern in Fragen des Datenschutzes vorbereiten. 
 

 die erforderlichen Ressourcen für angemessene Entlastung von der Unterrichtsver-
pflichtung für Datenschutzbeauftrage an öffentlichen Schulen bereitzustellen. 
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